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RS UVS Kärnten 1994/01/26 KUVS-
1821/1/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1994

Rechtssatz

Ist aus dem angefochtenen Straferkenntnis lediglich zu ersehen, daß der Berufungswerberin, obgleich wesentliche

Tatbestandsmerkmale fehlen, einerseits eine Verkürzung der Parkgebühren und andererseits eine Verletzung der

Auskunftsp4icht angelastet wird, obwohl sich im gesamten Verfahren kein Hinweis darauf 6ndet, wer nun tatsächlich

die Auskunftsp4icht verletzt hat und wer nun tatsächlich zum angegebenen Tatzeitpunkt das Fahrzeug ohne

Entrichtung der Parkgebühr am Tatort abgestellt hat und darüber hinaus wesentliche Tatbestandsmerkmale fehlen, ist

das Konkretisierungsgebot verletzt und die erstinstanzliche Entscheidung mit Rechtswidrigkeit belastet (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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